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Zuständiger Fraport-Bereich (Org.-Kennzeichen) / Firma
×
Teil B - 
Auftraggeber der antragstellenden Firma
(hier ist unbedingt eine Firma anzugeben!)
Die vorgenannten Angaben sind vollständig und richtig. Die "Erklärungen zur Antragstellung (Teil A)" gemäß Anhang erkenne ich vollständig an. 
Name (leserlich in Druckbuchstaben)
Datum, Unterschrift der / des Zeichnungsberechtigten
2 Jahre (ab Ausstellungsdatum)
Ausführliche Begründung für den Einsatz eines übertragbaren Fahrzeugausweises 
Wir beantragen für unsere Firma übertragbare Fahrzeugausweise
Gewünschte Anzahl
Ausweisgültigkeit
E-Mail
Layout: M. Sourkopoulos
Erreichbarkeit bei Rückfragen
Telefon-Nr.
Mobil-Nr.
Ansprechpartner
Vorname
Name
Straße, Haus-Nr.
Version: ÜFAW SCF 2-3
Postleitzahl
Ort
Land
Niederlassung / Abteilung / Org.-Kennzeichen
Aktuelle Anschrift
Veröffentlicht am: 01.01.2020
Firmenname
Firmen-Nr.  (falls bekannt)
Kostenstelle  (falls vorhanden)
 Auszufüllen durch die antragstellende Firma
Antragstyp
Antrags-Nr.  (Auszufüllen vom SCF)
Neuantrag
Ablage: Servicecenter Flughafenausweise (SCF)
Für Speditionen und Kuriere zur Einfahrt über Tor 26 (CCN) und Tor 31 / 32 (CCS).
Bitte senden Sie den vollständig digital ausgefüllten und unterschriebenen Antrag im PDF-Format per E-Mail an 
flughafenausweise@fraport.de.
Teil A -
Firmenbezogene Daten der antragstellenden Firma
Antrag auf Erteilung eines 
übertragbaren Fahrzeugausweises
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×
Ich bestätige den Erhalt des / der oben aufgeführten übertragbaren Fahrzeugausweise(s) und erkenne die 
Flughafenbenutzungsordnung sowie die Ausweisordnung der Fraport AG an.
Name (leserlich in Druckbuchstaben)
Datum, Unterschrift der Ausweisabholerin / des Ausweisabholers
FTU-SP3
×
Auszufüllen bei Abholung im SCF
Ich bestätige die Übergabe des / der oben aufgeführten übertragbaren Fahrzeugausweise(s) 
(Auszufüllen vom SCF)
Name (leserlich in Druckbuchstaben)
Datum, Unterschrift der Sachbearbeiterin / des Sachbearbeiters
Nr. 15
siehe Anlage
Nr. 14
Nr. 29
Nr. 13
Nr. 28
Nr. 12
Nr. 27
Nr. 11
Nr. 26
Nr. 10
Nr. 25
Layout: M. Sourkopoulos
Nr. 9
Nr. 24
Nr. 8
Nr. 23
Nr. 7
Nr. 22
Version: ÜFAW SCF 2-3
Nr. 6
Nr. 21
Nr. 5
Nr. 20
Nr. 4
Nr. 19
Veröffentlicht am: 01.01.2020
Nr. 3
Nr. 18
Nr. 2
Nr. 17
Ausweis-Nr. / ZKS-Nr.  (Auszufüllen vom SCF)
Nr. 1
Nr. 16
Anzahl Ausweise
Ausstellungsdatum
Ausweis(e) gültig bis  (TT.MM.JJJJ)
Unterschrift  (SCF Sachbearbeiter)
Firmenname
Ablage: Servicecenter Flughafenausweise (SCF)
 Auszufüllen vom SCF
Firmen-Nr. (falls bekannt)
Genehmigungsvermerk des Servicecenters Flughafenausweise  (Auszufüllen vom SCF)
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1.
Allgemeines
Für den Zugang bzw. die Zufahrt zu festgelegten Flughafenbereichen bedarf es der Einwilligung der Fraport AG. Als Nachweis der Einwilligung 
werden von der Fraport AG Flughafen- und Fahrzeugausweise ausgegeben. Grundsätzlich benötigt jede am Flughafen Frankfurt/Main tätige Person 
und jedes am Flughafen Frankfurt/Main betriebene Fahrzeug einen Ausweis. Pro Person und Fahrzeug wird grundsätzlich jeweils nur ein Ausweis 
ausgestellt.
2.
Beantragung von Flughafenausweisen
Flughafen- und Fahrzeugausweise sind beim Servicecenter Flughafenausweise (SCF) der Fraport AG schriftlich zu beantragen. Soweit für diesen 
Zweck vorgesehen, sind dafür die jeweils gültigen Vordrucke der Fraport AG www.fraport.de/flughafenausweise zu verwenden. Um eine schnelle 
und ordnungsgemäße Bearbeitung Ihres Ausweisantrages zu gewährleisten, sind alle erforderlichen Angaben im Antrag 
vollständig und digital 
auszufüllen, zu unterschreiben und per E-Mail im PDF-Format an flughafenausweise@fraport.de zu senden. Sollten Sie eine passwortgeschützte 
Datei übermitteln wollen, wenden Sie sich vorab bitte an die o. g. Email-Adresse. Jeder Antrag wird individuell geprüft und bedarf einer Begründung 
für die Beantragung eines Ausweises. Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Erteilung von Ausweisen oder bestimmten Berechtigungen. 
Alle Ausweise sind Eigentum der Fraport AG. Eine routinemäßige Kontrolle der ausgegebenen Ausweise wird von der Fraport AG durchgeführt.
Wir bitten Sie, von Anfragen abzusehen, da die antragstellende Firma nach der Bearbeitung unverzüglich per E-Mail benachrichtigt wird.
Die maximale Gültigkeit wird durch das Servicecenter Flughafenausweise (SCF) festgelegt. Sie sind spätestens bei Ablauf der zeitlichen Gültigkeit
an das Servicecenter Flughafenausweise (SCF) zurückzugeben.
3.
Kontakt zum Servicecenter Flughafenausweise
Fraport AG 
Telefon:
069 690-71110
Servicecenter Flughafenausweise (SCF)
E-Mail:
flughafenausweise@fraport.de
60547 Frankfurt am Main
Internet:
www.fraport.de/flughafenausweise
Weitere Informationen (z.B. Terminvereinbarung, Öffnungszeiten, etc.) finden Sie unter www.fraport.de/flughafenausweise.
Version: ÜFAW SCF 2-3
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Wichtige Information zur Antragstellung
Veröffentlicht am: 01.01.2020
Anhang zum Antrag 
auf Erteilung eines übertragbaren Fahrzeugausweises
<< 4 / 4 >>
Teil A - Firmenbezogene Daten der antragstellenden Firma
Die antragstellende Firma versichert, dass
-
der Flughafenausweis ist zur Erfüllung der dienstlichen / betrieblichen Aufgaben notwendig ist.
-
nur Bereiche beantragt wurden, die zur Dienst- / Arbeitsausführung auch tatsächlich befahren werden müssen.
-
die ordnungsgemäße Ausweisrückgabe nach Beendigung der Arbeiten bzw. Ablauf der Gültigkeit erfolgt.
-
die Flughafenbenutzungsordnung, die Ausweisordnung sowie die Verkehrsordnung anerkannt und zur Kenntnis genommen 
wurden.
-
sämtliche Angaben in diesem Formular wahrheitsgemäß gemacht wurden.
-
eine ordnungsgemäße und fristgerechte Rückgabe des Flughafenausweises erfolgt oder er andernfalls das im Leistungsverzeichnis dafür 
vorgesehene Entgelt zahlen wird.
-
der Flughafenausweis sorgfältig aufbewahrt und sichtbar im Fahrzeug ausgelegt wird.
-
ein Verlust oder der Verdacht eines Verlustes unverzüglich dem Servicecenter Flughafenausweise (SCF) oder der Sicherheitsleitstelle der 
Fraport AG (Telefon 069 690-22222) gemeldet wird.
-
der Ausweis als Eigentum der Fraport AG in jedem Falle unverzüglich zurückgegeben wird, wenn er ungültig wird oder sonstige 
Voraussetzungen zum Besitz nicht mehr vorliegen.
Die antragstellende Firma bestätigt, dass
-
sie die Kosten für die Bearbeitung des Antrags und die Ausstellung des Flughafenausweises tragen wird.
-
sie bei Fahrzeugeinsatz auf dem Betriebsbereich eine aktuelle KFZ-Haftpflichtversicherung über mindestens 5 Mio. Euro jeweils für 
Personen- und Sachschäden mit Deckungsschutz für den Flughafen Frankfurt/Main nachweisen kann.
Die / Der Unterzeichnende ist für die genannte Firma zeichnungsberechtigt. Die Vergleichs-Unterschrift ist beim Servicecenter Flughafenausweise 
(SCF) der Fraport AG hinterlegt. Eine Verpflichtungserklärung mit den aktuellen Firmendaten liegt dem Servicecenter Flughafenausweise (SCF) der 
Fraport AG vor. Die Tätigkeit am Flughafen Frankfurt/Main wurde von der Fraport AG gestattet. 
Bei ausstehenden Zahlungen behält sich die Fraport AG vor, gültige Ausweise der Firma zu sperren.
Die antragstellende Firma bestätigt mit der Unterschrift im Teil A folgendes:
-
Mir ist bekannt, dass meine im Rahmen der Antragstellung gemachten Angaben zur Person und die meines Fahrzeuges von der Fraport AG 
für diesen Antrag sowie auch zukünftige Anträge elektronisch verarbeitet werden. Die Betroffeneninformationen gemäß Artikeln 13, 14 DS-GVO 
stehen unter http://datenschutz.fraport.de zur Verfügung.
-
Ich erkenne die Flughafen-Benutzungsordnung, die Ausweisordnung und die Verkehrsordnung an.
Ordnungswidrig handelt nach § 18 i. V. m. § 10 LuftSiG, wer den Flughafenausweis
-
einem Dritten überlässt.
-
der Ausgabestelle nicht oder nicht rechtzeitig zurückgibt.
-
der Ausgabestelle den Verlust nicht oder nicht rechtzeitig anzeigt.
Zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten erfolgt ggf. die Übermittlung der erforderlichen Daten an die zuständige Behörde. Die Ordnungswidrigkeit 
kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000,- Euro geahndet werden.
Teil B - Auftraggeber für die Tätigkeit am Flughafen Frankfurt/Main
-
Die antragstellende Firma ist im Auftrag der Fraport AG oder einer anderen am Flughafen Frankfurt/Main ansässigen Firma tätig. Sofern unser 
Vertragsverhältnis mit dieser Firma erlischt oder die von uns beauftragte Tätigkeit am Flughafen Frankfurt/Main nicht mehr erforderlich ist, 
verpflichten wir uns, das Servicecenter Flughafenausweise (SCF) der Fraport AG unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen.
Der Ausweis darf nur zu dienstlichen Zwecken, wie Be- und Entladen benutzt werden. Er berechtigt nicht zum Parken. Er ist auf 
Verlangen des Sicherheitspersonals zur Kontrolle auszuhändigen.
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Erklärungen zur Antragstellung
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Anhang zum Antrag 
auf Erteilung eines übertragbaren Fahrzeugausweises
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